
4811 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 17. ,Juni 1994 betreffend ein 
Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes~Verfassungsgesetz in der 
Fassung von 1929 geändert wird 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 1717 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand 
gegenüber dem Gesetzentwurf in 1717 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XVIII. GP, folgende Änderungen 
beschlossen: 

Die neue Z 1 lautet: 

"Art. 66 Abs. 1 lautet: 

"(1) Der Bundespräsident kann das ihm zustehende Recht der Ernennung von Bun
desbeamten bestimmter Kategorien den zuständigen Mitgliedern der Bundesregierung 
übertragen und sie ennächtigen. ihrerseits diese Befugnis für bestimmte Kategorien von 
Bundesbeamten an ihnen nachgeordnete Organe weiter zu übertragen." .. 

Die bisherigen Z 1 bis 3 erhalten die Bezeichnungen 2 bis 4. 
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